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Beitrag von „Seph“ vom 11. Dezember 2020 12:00

Für Niedersachsen: §18 NBG ist doch ziemlich eindeutig, wie ich finde. Der Antritt des
Vorbereitungsdienstes ist grundsätzlich in jedem Alter noch möglich, ab dem vollendeten 40.
Lebensjahr allerdings nicht mehr im Beamtenverhältnis auf Widerruf, sondern als Angestellter.
Gleichwohl kann vor Vollendung des 45. Lebensjahr anschließend noch in das
Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden. Die Höchstaltersgrenze kann nach §16 NLVO
zudem durch vorherige Pflege- oder Betreuungszeiträume ggf. noch überschritten werden.
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